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Interessenbekundungsverfahren für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung 
in der LH Magdeburg 
 
 
Die LH Magdeburg will mit dem vorliegenden Verfahren das Interesse des Marktes am 
Betrieb einer Kindertageseinrichtung auf dem Gebiet der LH Magdeburg durch einen freien 
Träger im Sinne des § 75 SGB VIII erkunden. 
 
Die Übersendung und Veröffentlichung dieser Unterlagen enthält eine unverbindliche 
Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung, die nicht den Bestimmungen der 
VOB/VOL unterliegt. Bei diesem Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um 
ein Ausschreibungsverfahren sondern um eine Markterkundung nach wettbewerblichen 
Grundsätzen und damit um eine besondere Form der Kostenuntersuchung. Die Verwaltung 
beabsichtigt die Finanzierung nach den Vorgaben des § 11a Kinderförderungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) umzusetzen. 
 

1. Aufgabenstellung 
 
Zur Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz gem. § 3 KiFöG LSA sieht es die 
LH Magdeburg als dringliche Maßnahme, kurzfristig 2 Kindertageseinrichtungen herzurichten 
und bereitzustellen. Vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses zur Herrichtung dieser 2 
Kindertageseinrichtungen kann im Rahmen dieses Verfahrens die Übernahme und das 
Betreiben einer Einrichtung oder beider Kita-Standorte durch einen freien Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe bekundet werden. In diesem Fall bittet die LH Magdeburg 
Interessenten, ihr Interesse an der Trägerschaft für den Standort Bruno-Beye-Ring 127 und 
für den Standort Birkenweiler 100 zu bekunden. 
 

2. Merkmale der zu betreibenden Kindertageseinrichtungen 
 
Die Übernahmen der Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen sollen für beide Standorte 
im Juni 2017 erfolgen. Die Betreibung beider Kita-Standorte ist in Abhängigkeit der 
Bedarfsentwicklung vorerst befristet bis zum 31.12.2021. 
 
 
Standort Bruno-Beye-Ring 127: 
 
Die Kindereinrichtung hat voraussichtlich eine Rahmenkapazität von XX Plätzen, davon XX 
Plätze für Kinder unter drei Jahren. Sie befindet sich in einem WOBAU- Gebäude im Bruno-
Beye-Ring im Stadtteil Neu-Olvenstedt  und verfügt über XX Gruppenräumen im 
Erdgeschoss….(weitere Beschreibung der räumlichen Gegebenheiten)  
Die Herrichtung des Gebäudes befindet sich derzeit in der Planungsphase, die Mitwirkung 
des zukünftigen Trägers bei der Planung ist ausdrücklich erwünscht. Die Kosten für die 
Herrichtung der Einrichtung übernimmt die LH Magdeburg. 
 
Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung sind bedarfsorientiert festzulegen und 
gem. § 19 KiFöG LSA mit dem zukünftigen Elternkuratorium abzustimmen. Dabei soll 
mindestens eine Öffnungszeit von Montag bis Freitag, jeweils von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
gewährleistet werden. 
 
 
Standort Birkenweiler 100: 
 
Die Kindertageseinrichtung hat voraussichtlich eine Gesamtkapazität von 56 Plätzen für 
Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Sie befindet sich in einem stadteigenen Gebäude im 
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Birkenweiler 100 im Stadtteil Neustädter Feld. Die Einrichtung ist sowohl mit dem Auto (zum 
Objekt gehört ein Parkplatz)  als auch mit dem Öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen. 

Die Einrichtung besteht aus zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich mehrere Räume, 
die als Lager genutzt werden können. Außerdem stehen 2 Räume als mögliche 
Mehrzweckräume zur Verfügung. Alle Räume sind von außen begehbar. 
Das zweite Geschoss verfügt über 3 Gruppenräume und 2 Waschräume. Für das Personal 
stehen zwei Personaltoiletten sowie ein Büro- bzw. Aufenthaltsraum zur Verfügung. 
Die vorhandene Küche kann nur als Ausgabeküche genutzt werden. Die Hilfe eines 
Lastenaufzugs kann in Anspruch genommen werden. 

Die Herrichtung des Gebäudes befindet sich derzeit in der Planungsphase, die Mitwirkung 
des zukünftigen Trägers bei der Planung ist ausdrücklich erwünscht. Die Kosten für die 
Herrichtung der Einrichtung übernimmt die LH Magdeburg. 
 
Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung sind bedarfsorientiert festzulegen und 
gem. § 19 KiFöG LSA mit dem zukünftigen Elternkuratorium abzustimmen. Dabei soll 
mindestens eine Öffnungszeit von Montag bis Freitag, jeweils von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
gewährleistet werden. 
 

3. Teilnahmebedingungen 
 

1. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 SGB VIII, 
2. Erfahrungen beim Betreiben von Kindertageseinrichtungen auf dem Gebiet der LH 

Magdeburg, 
3. Vorlage eines pädagogischen Konzeptes entsprechend den Anforderungen des SGB 

VIII, dem KiFöG LSA und dem Bildungsprogramms: elementar-Bildung von Anfang 
an,  

4. Vorlage einer nachvollziehbaren Kostenkalkulation anhand der von der LH 
Magdeburg vorgegebenen Formulare, 

5. Gewährleistung der fachlichen Standards der LH Magdeburg für 
Kindertageseinrichtungen (DS0408/15), 

6. Verpflichtungserklärung zur Nutzung des Kita-Portals sowie zur Verwendung der vom 
Jugendamt vorgegebenen Formulare zur Finanzierung, 

7. Aufnahme von Kindern aus dem Platzvermittlungsservice des Jugendamtes der LH 
Magdeburg, 

8. Darstellungen der Erfahrungen in der Personalakquise. 
 
Weiterhin sind anzugeben: 
 
Informationen zum Unternehmen unter Benennung von Ansprechpartnern und Angaben zur 
Gesellschaftsform. 
 
Die LH Magdeburg behält sich vor, weitere Nachweise zu fordern. 
 

4. Fristen 
 
Bei Interesse an einer Teilnahme am Auswahlverfahren, muss dieses unter Angabe der 
beabsichtigten Standorte schriftlich bis spätestens 10.02.2017 Uhr formlos per Schreiben 
angezeigt und unter folgender Anschrift eingereicht werden: 
 
Landeshauptstadt Magdeburg 
Amtsleitung Jugendamt Fr. Dr. Arnold 
Wilhelm-Höpfner-Ring 1 
39116 Magdeburg 
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Es gilt das Eingangsdatum im Jugendamt. 
 
Alle Interessenten erhalten dann die entsprechenden Bewerbungsformulare per E-Mail. Für 
das Interessenbekundungsverfahren sind ausschließlich die vorgegebenen Unterlagen zu 
verwenden sowie die erforderlichen Nachweise einzureichen. 
 
Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 06.03.2017 in digitaler Form an die E-Mail-
Adresse Stefanie.Fahrtmann@jga.magdeburg.de und an die o. g. Postadresse in Papierform 
mit Unterschrift versendet werden. 
 
Bei inhaltlich fachlichen Fragen steht Frau Fahrtmann (Tel. 0391/540 3121, E-Mail: 
Stefanie.Fahrtmann@jga.magdeburg.de) und bei finanztechnischen Fragen Herr Brink (Tel. 
0391/540 31 77, E-Mail: Matthias.Brink@jga.magdeburg.de) zur Verfügung. 
 
Die eingereichten Unterlagen werden auf ihre Eignung durch das Jugendamt geprüft. Dem 
Jugendhilfeausschuss der LH Magdeburg wird eine Empfehlung als Beschlussvorlage 
vorgelegt. 
 
 
Sonstiges/ Hinweise: 
 
Die Übersendung bzw. Veröffentlichung dieser Unterlagen enthält eine unverbindliche 
Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung, die nicht den Bestimmungen der 
VOB/VOL/VOF oder anderen vergaberechtlichen Bestimmungen unterliegt. 
Vergaberechtlicher Rechtsschutz besteht daher nicht. Bei diesem 
Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um eine Auftragsvergabe. Aus der 
Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren lassen sich keine Verpflichtungen der LH 
Magdeburg herleiten. Ansprüche gegen die LH Magdeburg können nicht geltend gemacht 
werden. Insbesondere auch dann nicht, wenn das vorgelegte Gesamtkonzept nicht 
berücksichtigt wird. Eine Erstattung von Kosten, die den Teilnehmern des Verfahrens durch 
die Bearbeitung der Interessenbekundung und das weitere Verfahren entstehen, erfolgt 
nicht. Die LH Magdeburg behält sich vor, bei mangelnder Eignung aller Angebote das 
Verfahren abzubrechen. 
Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen können Auswertungsgespräche mit 
ausgewählten Teilnehmern durchgeführt werden. Die Auswahl des Bewerbers erfolgt 
vorbehaltlich der Zustimmung des Jugendhilfeausschusses der LH Magdeburg. 
 
Es werden nur solche Bekundungen berücksichtigt, die die genannten 
Teilnahmevoraussetzungen, -Bedingungen und Ausarbeitungen erfüllen bzw. fristgerecht 
vorgelegt werden. Die erforderliche Teilnahme des künftigen Trägers an Arbeitsgesprächen 
und Gremiensitzungen in der Planungs- und Bauphase der Einrichtung ist ausdrücklich 
gewünscht und erfolgt unentgeltlich. 
 

5. Auswahlkriterien 
 
Folgende Kriterien werden für die Bewertung zugrunde gelegt: 
 
Kriterium Erfahrungen beim Betreiben von Kindertageseinrichtungen auf dem Gebiet der LH 
Magdeburg  
 
Durch die gesetzlichen Vorgaben des KiFöG LSA müssen Träger hohe Anforderungen im 
Rahmen der Kindertagesbetreuung erfüllen. Die Kenntnis der Anforderungen an 
frühkindliche Pädagogik, das Vorhalten von qualifiziertem Personal und die Flexibilität 
zwischen mehreren Einrichtungen (z. B. Personalflexibilisierung bei Ausfallzeiten etc.) sind 
heute wichtige Voraussetzungen, um diese gesetzlichen Standards erfüllen zu können. Es 
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muss dargestellt werden, wie der Träger rechtzeitig ausreichend qualifiziertes Personal 
vorhalten kann und welche Erfahrungen er in der Personalakquise hat.  
 
Kriterium Fachliches Konzept  
 
Fachliche Konzepte, die sich an aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen und einem 
umfassenden Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag gem. KiFöG LSA und dem 
Bildungsprogramm: elementar–Bildung von Anfang an ausrichten, sind Grundvoraussetzung 
für den Betrieb einer Einrichtung. Aussagen wie z. B. zu Möglichkeiten von flexiblen 
Kindertagesbetreuungsangeboten oder aber Erfahrungen eines Trägers in diesem Bereich 
ermöglichen Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fließen als 
Entscheidungskriterium mit ein. 
 
Kriterium Kalkulation/ Personal  
 
Unter dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung und den 
konkret zu erwartenden Kosten wird auf das Kalkulationsblatt verwiesen. Zur Absicherung 
der Vergleichbarkeit wird ein von der LH Magdeburg erstelltes Formblatt auszufüllen sein.  
 


